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Klaganspruch – Urteilsanspruch 
Klaganspruch – Urteilsanspruch 

 

§ 19 Satz 1 ABGB: 
Jedem, der sich in seinem Rechte gekränkt zu sein erachtet, steht es frei,  

seine Beschwerde vor der durch die Gesetze bestimmten Behörde 
anzubringen. 

 

In streitigen Zivilsachen heißt die „Beschwerde“ Klage, und die hierfür bestimmten „Behörden“ 
sind die Landes- und Bezirksgerichte (§ 1 JN). 

 
          Klaganspruch gegen Staat → Urteilsanspruch 
                           ↓                                              ↑              ↓  →  stattgebend → 
§ 19 ABGB: Klage + Prozessvoraussetzungen  →  Urteil:          oder 
                           ↑                                                             ← abweisend × 

                    behaupteter materieller Anspruch gegen Beklagten 
 

 

Anspruchsverzicht 

•  Verzicht auf den Klaganspruch = Klageverzicht 
 

Der Berechtigte kann auf seinen Klaganspruch verzichten – sowohl während eines 
Prozesses als auch vor einem Prozess. Während eines Prozesses geschieht dies gewöhn-
lich in der Weise, dass er die Klage unter Anspruchsverzicht zurücknimmt. Dieser Kla-
geverzicht bedeutet einen Rechtsschutzverzicht und nimmt dem Berechtigten das 
Rechtsschutzinteresse. Das Rechtsschutzinteresse ist aber eine Prozessvoraussetzung. 
Brächte der Verzichtende dennoch eine (neuerliche) Klage ein, so müsste diese mit 
Beschluss als unzulässig zurückgewiesen werden (§ 237 Abs 4 ZPO).  
 

•  Verzicht auf den materiellen Anspruch = Erlassvertrag 
 

Der Berechtigte kann auf seinen materiellen Anspruch verzichten. Allerdings ge-
schieht dies – anders als beim Klageverzicht – nicht durch einseitige Erklärung (gegen-
über dem Gericht), sondern in Form eines Erlassvertrags, den er mit dem Schuldner 
schließt (§ 1444 ABGB). Erst dieser lässt das materielle Recht erlöschen. Brächte der 
Verzichtende dennoch eine (neuerliche) Klage ein, so müsste diese mit Urteil als un-
begründet abgewiesen werden.  
 

•  Doppelverzicht 
 

In der Klagezurücknahme unter Anspruchsverzicht kann der Klageverzicht mit ei-
nem (vom Schuldner akzeptierten) materiellen Verzicht verbunden sein. Dann spre-
chen wir von einer doppelfunktionellen Parteihandlung, die sich aus einer Prozess-
handlung (dem Klageverzicht) und einem materiellen Rechtsgeschäft (dem Erlassver-
trag) zusammensetzt. Beide Teile haben eigenständige Funktionen: einerseits wird der 
Rechtsschutz, andererseits das materielle Recht aufgegeben. Deshalb sprechen wir 
hier von einem Doppeltatbestand, bei dem die Wirksamkeit beider Teile selbständig 
zu prüfen ist. Es kann vorkommen, dass der eine Teil wirksam, der andere Teil un-
wirksam ist. Das ist dann bei der prozessualen Behandlung der (neuerlichen) Klage zu 
beachten: Zurückweisung durch Beschluss oder Abweisung durch Urteil.  
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Internationale Zuständigkeit nach der EuGVVO neu 
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Internationale Zuständigkeit nach 
der EuGVVO neu 

•  Allgemeiner Gerichtsstand (Art 4) 

Zuständig sind die Gerichte des Mitgliedstaats, 
in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat. 

 
     

Beispiel:            Kläger      Beklagter  

  Wohnsitz im MS A  Wohnsitz im MS B  

    ▼ 

    Gerichte des MS B zuständig 
 

•  Besondere Gerichtsstände 
Ergänzen den allgemeinen Gerichtsstand (Wahlgerichtstände, Art 7 f, 10 ff, 17 ff, 20 ff) 

oder schließen ihn aus (Zwangsgerichtstände, Art 24) 

Dadurch kann es zusätzlich oder ausschließlich zur Zuständigkeit der Gerichte im MS 
des Klägers oder eines dritten MS kommen. 

 
 

Beispiele:     

Klage auf Leistung aus 
einem Vertrag, der im 
MS A zu erfüllen ist: 

 Klage auf Ersatz eines 
Schadens, der im MS C 

eingetretenen ist: 

 Klage wegen dinglicher 
Rechte an unbeweglicher 

Sache, die im MS C 
belegen ist: 

▼  ▼  ▼ 

Kläger kann auch im 
MS A klagen 

Wahlgerichtsstand des 
Erfüllungsorts: Art 7 Z 1 

Buchst. a 

 Kläger kann auch im 
MS C klagen 

Wahlgerichtsstand des Orts 
des Schadenseintritts: 

Art 7 Z 2 

 Kläger kann nur im 
MS C klagen 

Zwangsgerichtsstand des 
Belegenheitsorts: 

Art 24 Z 1 
 
 

•  Internationale Prorogation (Art 25) 
Innerhalb bestimmter Grenzen lässt die EuGVVO auch abweichende 

Parteienvereinbarungen über die internationale Zuständigkeit zu. 
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 Landesgerichtliches Zivilverfahren erster Instanz 
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Landesgerichtliches Zivilverfahren erster Instanz 
von der Klage bis zum Urteil 

Landesgerichtliches Zivilverfahren erster Instanz 

 
IVII. Anbringen der Klage bei Gericht 

bewirkt   Gerichtsanhängigkeit   
 

Mahnklagen = Zahlungsklagen bis € 75.000 
Sie enthalten den Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls. 
gewöhnliche Klagen = alle anderen Klagen 
nämlich Zahlungsklagen über € 75.000, Individualleistungsklagen, 
Feststellungsklagen und Rechtsgestaltungsklagen 

 

  

IVII. Prüfung der Klage durch das Gericht 
auf Prozessvoraussetzungen 

 

  

IIIII. Zustellung der Klage an den Beklagten 
bewirkt   Streitanhängigkeit   

 

Mahnklagen mit Zahlungsbefehl  
Gegen Zahlungsbefehl ist Einspruch binnen vier Wochen möglich.  
Sonst wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. 
gewöhnliche Klagen 
enthalten den Auftrag zur Klagebeantwortung binnen vier Wochen. 

 

  

IIIV. Klagebeantwortung (= Einspruch bei Mahnklagen) 
 –  mit Streitablehnung (wegen Unzulässigkeit der Klage) oder/und 
 –  mit   Streiteinlassung   (wegen Unbegründetheit der Klage) 
   

IIIV. Ladung der Parteien zur mündlichen Streitverhandlung 
 

  

IIVI. Weiterer Schriftsatzwechsel 
–  in der mindestens dreiwöchigen Vorbereitungsfrist 

   

IVII. Mündliche Streitverhandlung 
 –  Aufruf der Sache 
 –  mündliche Parteienvorträge (vollenden die Streiteinlassung) 
 –  Sichtung des Streitstoffs mit Erörterung der Tat- und Rechtsfragen 
 –  Bekanntgabe des Prozessprogramms, insb des Beweisprogramms 
 –  Herbeischaffen des Beweismaterials 
 –  Beweisaufnahme 
 –  Beweiserörterung und allenfalls Rechtsfragenerörterung 
 –  Vergleichsversuch 
 –  Legen der Kostenverzeichnisse 
 –  Beschluss auf Schluss der mündlichen Streitverhandlung 
   

VIII. Vierwöchige Urteilsschöpfungsfrist (Urteilsabgabefrist) 
 

  

IIIX. Urteil  
Fällung (intern) und Erlass (extern) 

 

  

IIIX. Eintritt der Rechtskraft 
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